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A B E N T E U E R  S E L B S T Ä N D I G K E I T
S TA R T E  E I N  N E U E S  K A P I T E L  D E I N E S  L E B E N S

 Von Peter Buchenau und Ulvi Aydin



KEINE PFLICHT ZUR INFORMATION  

ÜBER STEUERN UND  

SOZIALABGABEN AUF BETRIEBSRENTEN
Das Bundesarbeitsgericht (BAG, Ur-

teil vom 18.02.2020, Az.  3 AZR 

206/18) entschied, dass ein Arbeit-

geber schon deshalb keinen Scha-

densersatz schuldete, nachdem er 

bei einer Informationsveranstaltung 

über Beitragspflichten zur Sozialver-

sicherung nicht richtig unterrichtet 

hatte, schlicht weil er das Thema So-

zialversicherung gar nicht ansprach.

Dann musste er eben auch nicht auf 

geplante Änderungen des Gesetzge-

bers hierzu hinweisen, wie es sein 

Arbeitnehmer nach Jahren meinte.

Nur unzutre�ende Informationen 

führen zur Haftung des Arbeit- 

gebers

Falsch können Informationen dem-

nach nur dann sein, wenn über diese 

(auch) zumindest ansatzweise unter-

richtet wurde. Wenn der Arbeitgeber, 

ohne dazu verpflichtet zu sein (über-

obligatorisch), etwaige Auskünfte 

oder Informationen erteilt, hat er für 

deren Richtigkeit einzustehen.

Wenn jedoch zu einem (Teil-)Thema 

gar nichts gesagt wird, ist dies auch 

ganz logisch niemals vorwerfbar 

falsch, und als schon gar nicht ange-

fangen auch nicht unvollständig. Nur 

erteilte Beratung und Auskünfte sol-

len vollständig und unzweideutig 

sein  (BAG, Urteile vom 13.12.1988, 

Az. 3 AZR 322/87; und 23.05.1989, 

Az. 3 AZR 257/88).

Kein Anspruch auf umfassende, nur 

auf vollständige Informationen

Arbeitnehmer besitzen keinen 

Rechtsanspruch, über alle Aspekte 

der betrieblichen Altersversorgung 

(bAV) im Rahmen nur freiwilliger In-

formation aufgeklärt zu werden. Wäre 

im konkreten Einzelfall ansatzweise 

über Sozialversicherungsbeiträge ge-

sprochen worden, wäre die Bewer-

tung anders gewesen.

Arbeitnehmer sollten dabei nicht ver-

gessen, dass die Vertriebsmitarbeiter 

von Versicherungen und Kreditinsti-

tuten keine Beratungspflicht gegen-

über den Arbeitnehmern besitzen. Es 

handelt sich nicht um Finanz- oder 

Anlageberater der Mitarbeiter, son-

dern des Arbeitgebers.

Beraten sie gleichwohl die Mitarbeiter 

(im ggf. überobligatorischen Pflich-

tenkreis des Arbeitgebers), kann es 

sich zwar um einen Verstoß gegen das 

Rechtsdienstleistungsgesetz handeln 

– gleichwohl haften dann potentiell 

der Arbeitgeber für Falschdarstellun-

gen sowie der Vertriebsmitarbeiter, 

etwa bei vorsätzlicher sittenwidriger 

Schädigung.

Prinzip autonomer Eigenverantwor-

tung und Selbstinformation durch 

Arbeitnehmer selbst

Arbeitnehmern steht es frei, sich 

über „Risiken und Nebenwirkungen“ 

etwa bei Entgeltumwandlung selbst 

zu unterrichten – dafür gibt es Lohn-

steuerhilfevereine und steuerliche 

Berater. Auch muss kein Arbeitgeber 

seine Mitarbeiter „gegen sich selbst“ 

beraten, indem er auf seine Fürsorge- 

und Einstandspflichten hinweist, 

etwa bei künftiger Schieflage des 

bAV-Trägers (z.B. Pensionskasse).

Ebenso wenig muss er die Arbeitneh-

mer darüber aufklären, dass es legale 

Möglichkeiten der Firmenbestattung 

gibt, um sich der Haftungsverantwor-

tung als Arbeitgeber geplant zu ent-

ziehen.

Der Arbeitgeber ist auch kein Vermö-

gensberater oder Rentenberater sei-

ner Mitarbeiter. Arbeitgeber haben 

nur bei schuldhaft unvollständig, 

zweideutig oder unzutre�end erteilter 

Auskunft beziehungsweise Rat einzu-

stehen (BAG, Urteil vom 21.11.2000, 

Az. 3 AZR 13/00).

Die Ansicht, der Arbeitgeber sei zu 

(unaufgeforderten) Beratungen ver-

pflichtet, wäre ein Trugschluss.

Über finanzielle Nachteile im Alter 

sollten sich Arbeitnehmer selbst be-

raten lassen – etwa die Verpflichtung, 

dann Sozialversicherung bis zu 100 

Prozent bezahlen zu dürfen.

Ebenso, wenn sich durch Entgeltum-

wandlung bereits gegenwärtig die 

Rechtsansprüche auf Erwerbsminde-

rungsrente, Krankengeld, Arbeitslo-

sengeld und Altersrente oder Leistun-

gen der Berufsgenossenschaft spür-

bar reduzieren.

Arbeitgeberhaftung beim  

Aufhebungsvertrag

Könnten Erwerbs- oder Berufsunfä-

higkeit wegen erkennbarer Krank-

heit drohen, wäre der Arbeitgeber 

gehalten, über höhere Versorgungs-

einbußen durch einen Aufhebungs-

vertrag hinzuweisen  (BAG, Urteil 

vom 17.10.2000, Az. 3 AZR 

605/99).

Hingegen muss sich der Arbeitneh-

mer selbst informieren, wie er durch 

Gestaltung des Aufhebungsvertrages 

– ohne finanzielle Belastung des Ar-

beitgebers – bis zu 50 Prozent der 

Abfindung steuerfrei erhalten könnte. 

Im Zweifel haftet ihm (ggf. nur) sein 

eigener Rechtsbeistand.

Keine Aufklärungspflicht über 

Möglichkeit der Entgeltumwandlung

Hartnäckig verbreiten auch steuerli-

che Berater das „Vertriebsmärchen“ 

von der Arbeitgeberpflicht, auf die 

Option der Entgeltumwandlung hin-

zuweisen, vgl. § 1 a BetrAVG.

Zutre�end ist jedoch genau das Ge-

genteil (BAG, Urteil vom 21.01.2014, 

Az.  3 AZR 807/11). Auf ausdrückli-

ches schriftliches Verlangen des (ggf. 

Ex-)Mitarbeiters, können bAV-Träger 

beziehungsweise zu Auskünften über 

die Höhe unverfallbarer Anwart-

schaften oder zum Übertragungs-

wert verpflichtet sein (vgl. §§ 4 III, 4 a 

BetrAVG).

Hinweis- und Aufklärungspflichten 

des Arbeitgebers gibt es im Übrigen 

nicht generell, sondern nur nach den 

Besonderheiten im Einzelfall  (BAG, 

Urteil vom 15.10.2013, Az. 3 AZR 

10/12). Eine Rolle spielen dabei 

auch das Informationsbedürfnis, die 

Komplexität und Schwierigkeit der 

Rechtsmaterie sowie die Vorherseh-

barkeit vielleicht drohender Nachtei-

le für den Arbeitnehmer.
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